
LANDESGESETZBLATT 
FÜR WIEN 

Jahrgang 2018  Ausgegeben am XX. XXXX 2018 

xx. Gesetz: Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz – WLBG; Änderung 

XX. 

Gesetz, mit dem das Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz – WLBG geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Das Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz – WLBG, LGBl. für Wien Nr. 38/2004, zuletzt geändert 
durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. xx/2018, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird der Eintrag „§ 20 Arten von Bestattungsanlagen und 
Privatbegräbnisstätten“ durch den Eintrag „§ 20 Arten von Bestattungsanlagen“ ersetzt. 

2. Im Inhaltsverzeichnis wird der Eintrag „§ 24a Grundsätzlich Bestimmungen über 
Privatbegräbnisstätten“ durch den Eintrag „§ 24a Privatbegräbnisstätten zur Bestattung von Leichen“ 
ersetzt. 

3. Im Inhaltsverzeichnis wird der Eintrag „§ 25 Privatbegräbnisstätten“ durch den Eintrag „§ 25 
Privatbegräbnisstätten zur Bestattung von Leichenasche“ ersetzt. 

4. § 7 samt Überschrift lautet: 

„Todesbescheinigung 

§ 7. (1) Der Totenbeschauarzt hat unabhängig von bundesgesetzlichen Regelungen nach Abschluss 
der Totenbeschau die Todesbescheinigung in deutlich lesbarer Form auszustellen und dem Magistrat auf 
elektronischem Wege zu übermitteln. 

(2) Liegen die technischen Möglichkeiten einer elektronischen Übermittlung nicht vor, hat der 
Totenbeschauarzt die postalische Übermittlung der Todesbescheinigung an den Magistrat in 2-facher 
Ausfertigung in einem geschlossenen Kuvert zu veranlassen. 

(3) Bei Vorlage einer Beauftragung zur Bestattung der verstorbenen Person hat der 
Totenbeschauarzt, unbeschadet der Abs. 1 und 2, dem beauftragten Bestattungsunternehmen eine 
Ausfertigung der Todesbescheinigung auszufolgen oder die Ausfolgung zu veranlassen. In dringenden 
Fällen kann der Totenbeschauarzt auch Angehörigen der verstorbenen Person eine weitere Ausfertigung 
der Todesbescheinigung ausfolgen oder die Ausfolgung veranlassen. 

(4) Die Todesbescheinigung hat Angaben zu enthalten, die erforderlich sind: 

 1. für sanitätsbehördliche Belange; 

 2. für die Durchführung der Bestattung; 

 3. für statistische Zwecke; 

zumindest Vor- und Familienname, Titel, Geschlecht und Geburtsdatum des Verstorbenen, Ort und 
Zeitpunkt des Todes und die Todesursache. 

(5) Der Magistrat hat sicherzustellen, dass die übermittelten Daten gemäß Abs. 1 und 2 mit den nach 
bundesgesetzlichen Regelungen der Personenstandsbehörde übermittelten personenstandsrechtlichen 
Daten konsistent sind.“ 

5. Dem § 8 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Das Totenbeschauprotokoll kann nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten auch elektronisch 
geführt werden.“ 
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6. § 20 samt Überschrift lautet: 

„Arten von Bestattungsanlagen 

§ 20. (1) Leichen sind zu bestatten in Bestattungsanlagen oder Privatbegräbnisstätten. 

(2) Bestattungsanlagen sind: 

 1. Friedhöfe zur Bestattung von Leichen, Leichenteilen, nicht lebendgeborenen Leibesfrüchten 
durch Totgeburt oder Fehlgeburt, Gebeinen und Skeletten, abgetrennten menschlichen 
Körperteilen von lebenden Personen, deren hygienisch einwandfreie Beseitigung oder 
Aufbewahrung nicht auf andere Art gewährleistet ist, und Leichenasche; 

 2. Urnenhaine zur ausschließlichen Bestattung von Leichenasche. 

(3) Eine Bestattungsanlage ist öffentlich und muss von allen Personen unter den gleichen 
Bedingungen betreten werden können. 

(4) Krematorien zur Feuerbestattung sind Bestandteile von Bestattungsanlagen und dürfen nur in 
diesen errichtet werden.“ 

7. § 24a samt Überschrift lautet: 

„Privatbegräbnisstätten zur Bestattung von Leichen 

§ 24a. (1) Eine Privatbegräbnisstätte zur Bestattung von Leichen außerhalb einer Bestattungsanlage  
darf nur als gemauerte Grabstelle (Gruft oder Krypta) errichtet werden. 

(2) Privatbegräbnisstätten dienen der Bestattung von Leichen eines bestimmten Personenkreises, 
nämlich Familien (einschließlich eingetragene Partnerinnen oder Partner) oder gesetzlich anerkannter 
Kirchen und Religionsgesellschaften (einschließlich ihrer Ordensgemeinschaften). 

(3) Der Magistrat hat die Errichtung einer Privatbegräbnisstätte gemäß Abs. 1 und 2 auf Antrag eines 
Familienmitgliedes oder eines Vertreters einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft 
(einschließlich ihrer Ordensgemeinschaften) unter nachstehenden Voraussetzungen zu bewilligen: 

 1. Zustimmung der Grundeigentümer, 

 2. es dürfen keine öffentlichen Interessen entgegenstehen, 

 3. bei Errichtung einer Privatbegräbnisstätte für Familienangehörige muss die Zustimmung 
sämtlicher Eigentümer (Miteigentümer) der an die Liegenschaft angrenzenden Liegenschaften 
vorliegen und  

 4. Zugehörigkeit zum bestimmten Personenkreis gemäß Abs. 2. 

(4) Dem Antrag auf Errichtung einer Privatbegräbnisstätte gemäß Abs. 1 und 2 sind folgende 
Unterlagen anzuschließen: 

 1. maßstabgerechte Pläne der Privatbegräbnisstätte mit Einzeichnung der Grabstellen oder 
Grabnischen, 

 2. Baubeschreibung, 

 3. Zustimmungserklärung der Grundeigentümer, 

 4. bei Errichtung einer Privatbegräbnisstätte für Familienangehörige die Zustimmungserklärung
 sämtlicher Eigentümer und Miteigentümer der an die Liegenschaft angrenzenden Liegenschaften 
und 

 5. Angaben über die Zugehörigkeit zum bestimmten Personenkreis gemäß Abs. 2. 

(5) Die Bewilligung gemäß Abs. 3 ist unter entsprechenden Auflagen und Bedingungen zu erteilen, 
wenn dies zur Hintanhaltung von Gefahren für die Gesundheit und zur Wahrung der Pietät erforderlich 
ist. 

(6) Jede Bestattung einer Leiche in einer nach Abs. 3 bewilligten Privatbegräbnisstätte bedarf der 
Bewilligung des Magistrats. 

(7) Dem Antrag auf Bewilligung der Bestattung gemäß Abs. 6 sind folgende Unterlagen 
anzuschließen: 

 1. Angaben über eine allfällige letzte Bestattung, 

 2. Angaben über allfällige bisherige Enterdigungen, 

 3. Angaben über allfällige bisherige Zusammenlegungen von Leichen oder Leichenresten, 

 4. Anzahl und Lage der freien Grabstellen bzw. Grabnischen, 

 5. Angaben über die Art des Sarges, 

 6. Tag und Tageszeit der Bestattung, 
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 7. Nachweis der Eintragung des Sterbefalls nach den personenstandsrechtlichen Vorschriften, 

 8. im Falle einer für Familienangehörige errichteten bewilligten Privatbegräbnisstätte Nachweis der 
Zustimmung der verstorbenen Person bei Lebzeiten durch letztwillige Verfügung oder 
einvernehmliche Zustimmung der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder 
des eingetragenen Partners, der Kinder und der Eltern und 

 9. Nachweise über die Zugehörigkeit zum bestimmten Personenkreis gemäß Abs. 2. 

(8) Der Magistrat hat die Bestattung binnen zwei Wochen ab Einlangen des Antrages und der 
vollständigen Unterlagen unter Vorschreibung von Auflagen, soweit diese nach gesundheitlichen, 
sittlichen, technischen oder sicherheitstechnischen Anforderungen unbedingt notwendig sind, zu 
bewilligen. 

(9) Bis zur Bewilligung der Bestattung in einer Privatbegräbnisstätte ist die Leiche in der 
Leichenkammer einer Bestattungsanlage unterzubringen. Wird die Bewilligung der Bestattung in einer 
Privatbegräbnisstätte nicht erteilt, ist die Leiche unverzüglich in einer Bestattungsanlage zu bestatten. 

(10) Durch die Bewilligung mehrerer Privatbegräbnisstätten darf nicht das äußere Erscheinungsbild 
einer Bestattungsanlage entstehen. Dabei sind die bereits genehmigte Anzahl, die Nähe zueinander und 
das Umfeld der Privatbegräbnisstätten zu berücksichtigen.“ 

8. § 25 samt Überschrift lautet: 

„Privatbegräbnisstätten zur Bestattung von Leichenasche 

§ 25. (1) Der Magistrat hat auf Antrag die Errichtung einer Privatbegräbnisstätte zur Bestattung von 
Leichenasche eines Familienangehörigen (einschließlich eingetragene Partnerinnen oder Partner) 
außerhalb einer Bestattungsanlage unter nachstehenden Voraussetzungen zu bewilligen: 

1. Zustimmung der Grundeigentümer und  

2. es dürfen keine öffentlichen Interessen entgegenstehen. 

(2) Dem Antrag auf Errichtung einer Privatbegräbnisstätte sind folgende Unterlagen anzuschließen: 

1. maßstabgerechte Pläne der Privatbegräbnisstätte mit Einzeichnung der Urnengrabstelle, 

2. Zustimmungserklärung der Grundeigentümer, 

3. Angaben über die Familienzugehörigkeit (einschließlich eingetragene Partnerinnen oder Partner) der 
beabsichtigten Beisetzung. 

(3) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 ist unter entsprechenden Auflagen und Bedingungen zu erteilen, 
wenn dies zur Wahrung der Pietät erforderlich ist. 

(4) Jede Bestattung von Leichenasche in einer nach Abs. 1 bewilligten Privatbegräbnisstätte bedarf 
der Bewilligung des Magistrats.  

(5) Dem Antrag auf Bewilligung der Bestattung gemäß Abs. 4 sind folgende Unterlagen 
anzuschließen: 

1. Nachweis der Eintragung des Sterbefalls nach den personenstandsrechtlichen Vorschriften, 

2. Angaben über die Familienzugehörigkeit (einschließlich eingetragene Partnerinnen oder Partner), 

3. Nachweis der Zustimmung der verstorbenen Person bei Lebzeiten durch letztwillige Verfügung oder 
einvernehmliche Zustimmung der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des 
eingetragenen Partners, der Kinder und der Eltern, 

4. Tag und Tageszeit der Bestattung. 

(6) Der Magistrat hat die Bestattung der Leichenasche binnen zwei Wochen ab Einlangen des 
Antrages und der vollständigen Unterlagen unter Vorschreibung von Auflagen, soweit diese nach 
sittlichen, technischen oder sicherheitstechnischen Anforderungen unbedingt notwendig sind, zu 
bewilligen.  

(7) Bis zur Bewilligung der Bestattung in einer Privatbegräbnisstätte ist die Leichenasche in einer 
Bestattungsanlage unterzubringen. Wird die Bewilligung der Bestattung in einer Privatbegräbnisstätte 
nicht erteilt, ist die Leichenasche unverzüglich in einer Bestattungsanlage zu bestatten. 

(8) Durch die Bewilligung mehrerer Privatbegräbnisstätten darf nicht das äußere Erscheinungsbild 
einer Bestattungsanlage entstehen. Dabei sind die bereits genehmigte Anzahl, die Nähe zueinander und 
das Umfeld der Privatbegräbnisstätten zu berücksichtigen.“ 

9. In § 25a Abs. 3 wird das Wort „Aufbahrung“ durch das Wort „Aufbewahrung“ ersetzt. 
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10. Nach § 28 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Abs. 1 gilt nicht für von der Totenbeschau ausgenommene Leichen gemäß § 1 Abs. 5.“ 

11. Dem § 30 Abs. 4 werden folgende Sätze angefügt: 

„Fehl- und Totgeburten können auch gesammelt eingeäschert werden. In diesem Fall kann die 
Bezeichnung des Behältnisses entfallen.“ 

12. Dem § 30 Abs. 7 wird folgender Satz angefügt: 

„Das Bestattungsunternehmen darf die Urne nur an ein anderes Bestattungsunternehmen oder den 
Betreiber einer Bestattungsanlage ausfolgen oder versenden bzw. einer Person ausfolgen, die eine 
Bewilligung gemäß § 25 oder § 25a vorweisen kann.“ 

13. In § 36 Abs. 1 Z 7 entfällt die Wortfolge „oder Privatbegräbnisstätte“. 

14. In § 36 Abs. 1 wird nach  Z 7 folgende Z 7a eingefügt: 

„7a. eine Privatbegräbnisstätte ohne die erforderliche Bewilligung gemäß §§ 24a oder 25 errichtet oder 
betreibt oder den diesbezüglichen Aufträgen zuwiderhandelt;“ 

15. Nach § 40 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) § 24a Abs. 6 bis 9 ist auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes LGBl. für Wien Nr. 
XX/2018 bestehende Privatbegräbnisstätten sinngemäß anzuwenden.“  
 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 
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MA 40-GR-26867/2018       

ERLÄUTERUNGEN 

I. Allgemeiner Teil  

1. Mit der Neuerlassung des Personenstandsgesetzes 2013 (PStG 2013), BGBl. I Nr. 16/2013, wurden 
Änderungen der Vorgangsweise bei der Totenbeschau bezüglich der Übermittlung der Anzeige des Todes 
(Anzeige der Totgeburt) an die Personenstandsbehörde normiert. Die Anzeige des Todes hat gemäß § 28 
Abs. 1 PStG 2013 durch Übermittlung an ein vom Betreiber des ZPR bezeichnetes Service (Arbeitsspei-
cher) zu erfolgen. Liegen die technischen Voraussetzungen dafür nicht vor, ist die Anzeige an die Perso-
nenstandsbehörde am Ort des Todes zu richten. Die Änderungen im PStG 2013 erfordern eine Anpassung 
der Bestimmungen des WLBG betreffend die Vorgangsweise der Totenbeschauärztinnen und Totenbe-
schauärzte bei und nach der Totenbeschau. Bisher wurden die Formulare „Anzeige des Todes“ bzw. „An-
zeige der Totgeburt“ im Durchschreibeverfahren zusammen mit der Todesbescheinigung ausgestellt. 
Durch die elektronische Übermittlung an das ZPR fällt die händische Formularausfüllung der Formulare 
„Anzeige des Todes“ bzw. „Anzeige der Totgeburt“ durch die Totenbeschauärztinnen und Totenbeschau-
ärzte weg. Es wird daher die Möglichkeit geschaffen auch die Formulare „Todesbescheinigung“ und  
„Todesbescheinigung für Totgeburt/Fehlgeburt“ elektronisch auszufüllen und auf elektronischem Weg an 
den Magistrat zu übermitteln. Die Übermittlung im geschlossenen Kuvert soll nur mehr dann erfolgen, 
wenn die technischen Voraussetzungen der elektronischen Übermittlung nicht vorliegen. 

2. Die rechtlichen Bestimmungen ließen bisher keine Untersagung von Privatbegräbnisstätten für Leichen 
zu, auch wenn in unmittelbarer Nähe Nachbarn oder Anrainer Einwendungen erhoben. Die bisher gelten-
de Rechtslage erlaubte die Errichtung bereits auf Grund einer Anzeige an den Magistrat. Die Untersagung 
der Errichtung  der Privatbegräbnisstätte war nur bei Vorliegen gesundheitlicher, technischer oder sicher-
heitstechnischer Bedenken oder bei Verstoß gegen den öffentlichen Anstand oder gegen die guten Sitten 
möglich. 

Mit der Neuregelung wird ein Bewilligungsregime für die Errichtung von Privatbegräbnisstätten geschaf-
fen und es werden die Voraussetzungen für die Bewilligung festgelegt.  

3. Weiters wird nunmehr ausdrücklich gesetzlich die Sammelbestattung für Tot- und Fehlgeburten ermög-
licht.  

Darstellung der finanziellen Auswirkungen: 

Durch die Novelle sind keine finanziellen Auswirkungen für die Stadt Wien, den Bund und die übrigen 
Gebietskörperschaften zu erwarten. 

II. Besonderer Teil 

Zu Z 1 bis 3 (Inhaltsverzeichnis):  

Diese Bestimmungen dienen der Aktualisierung des Inhaltsverzeichnisses. 

Zu Z 4 (§ 7):  

Die Formulare „Todesbescheinigung“ und „Todesbescheinigung für Totgeburt/Fehlgeburt“ sollen in 
Zukunft im elektronischen Weg an den Magistrat übermittelt  werden. Wenn die technischen Möglichkei-
ten dafür nicht vorhanden sind, können die Totenbeschauärztinnen und Totenbeschauärzte die Formulare 
auch wie bisher im Postweg übermitteln. Zusätzlich ist dem beauftragten Bestattungsunternehmen eine 
Ausfertigung auszufolgen. Dies kann auch im Wege von beauftragten Dritten, wie Mitarbeitern der Pa-
thologie einer Krankenanstalt oder des Totenbeschaudienstes der Magistratsabteilung 15, erfolgen.  

Zu Z 5 (§ 8 Abs. 1):  

Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, das Totenbeschauprotokoll elektronisch zu führen. 

Zu Z 6 bis 8 (§§ 20, 24a und 25):  

Im Zuge der Neuregelung der Privatbegräbnisstätten wird die Errichtung von Privatbegräbnisstätten zur 
Bestattung von Leichen inhaltlich verschieden von den Privatbegräbnisstätten zur Bestattung von Lei-
chenasche geregelt. Wegen der besseren Übersicht erfolgen die Regelungen in getrennten Paragraphen.  

§ 20 Abs. 6 kann entfallen, da nunmehr ein Bewilligungsregime für Privatbegräbnisstätten eingeführt 
wird und die Einschränkung des § 20 Abs. 6, nämlich dass Privatbegräbnisstätten baulich von den Räu-
men, die zum dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Personen bestimmt sind, getrennt und 
gesondert zugänglich sein müssen, durch Auflagen und Bedingungen im Bescheid vorgeschrieben werden 
kann (§ 24a Abs. 5).  
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2 

 

Abgesehen von vier historischen Privatbegräbnisstätten zur Bestattung von Leichen befinden sich alle 
bestehenden Privatbegräbnisstätten in Kirchen und Krypten von gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften. Für Privatbegräbnisstätten von gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsge-
sellschaften einschließlich ihrer Ordensgemeinschaften ergeben sich durch die Neuregelung keine we-
sentlichen Änderungen. Antragsteller für die Errichtung von Privatbegräbnisstätten können nur ein Fami-
lienmitglied oder ein Vertreter einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft (ein-
schließlich ihrer Ordensgemeinschaften) sein. Der Begriff Familie ist dabei im engeren Sinn zu verstehen, 
es sind dies nur Ehepartner, eingetragenen Partner und Verwandte in gerader Linie. 

Für Privatbegräbnisstätten zur Beisetzung von Familienangehörigen gemäß § 24a ist nunmehr zusätzlich 
zur bisher auch schon erforderlichen Zustimmung der Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer der 
Begräbnisstätte jene der Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer der angrenzenden Grundstücke 
erforderlich. Dieser Regelungstatbestand kann insofern gerechtfertigt werden, da die Errichtung einer 
Privatbegräbnisstätte zur Bestattung von Leichen am Nachbargrundstück einen Eingriff in das Grundrecht 
des Eigentums der Nachbarn darstellt. Es kann sich nicht nur der materielle Wert des Grundes vermin-
dern, sondern kann die Tatsache des Bestehens der Privatbegräbnisstätte emotionale und religiöse Gefüh-
le der Nachbarn verletzen und  eine Nutzungseinschränkung des angrenzenden Grundstücks bewirken. 
Die Eigentümerinnen und Eigentümer angrenzender Grundstücke sollen nicht ohne Zustimmung zur 
Errichtung der Privatbegräbnisstätte ständig und ohne Ausweichmöglichkeit mit dem psychologisch heik-
len und sensiblen Thema Tod und Sterblichkeit konfrontiert sein müssen.  

Im Zuge der Neuregelung der Privatbegräbnisstätten wird in § 25 analog zu § 24a für Privatbegräbnisstät-
ten zur Bestattung von Leichenasche statt dem Anzeigeverfahren mit Untersagungsmöglichkeit durch die 
Behörde ein Bewilligungsregime geschaffen. Die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung 
bleiben gegenüber der bisherigen Regelung im Wesentlichen gleich. Im Unterschied zu § 24a handelt es 
sich um eine Privatbegräbnisstätte für eine einzelne Urne und nicht um die Errichtung einer Krypta oder 
Gruft wie in § 24a. In der Regel wird die Urne direkt in der Erde bestattet. Größere bauliche Maßnahmen 
sind dabei nicht erforderlich.  

Zu Z 9 (§ 25a Abs. 3): 

Es handelt sich um die Korrektur eines Redaktionsversehens. 

Zu Z 10 (§ 28 Abs. 4): 

Im Hinblick darauf, dass Fehlgeburten unter einer Scheitelsteißlänge von 120 mm von der Totenbeschau 
ausgenommen sind (§ 1 Abs. 5 Z 2), erfolgt eine Klarstellung, dass in diesen Fällen keine Todesbeschei-
nigung und keine personenstandsrechtlichen Urkunden vorliegen müssen. 

Zu Z 11 (§ 30 Abs. 4): 

Es wird klargestellt, dass die Sammelbestattung für Fehl- und Totgeburten gestattet ist. In diesem Fall 
kann die Bezeichnung auf der Sammelurne entfallen. 

Zu Z 12 bis 14 (§§ 30 Abs. 7 und 36 Abs. 1): 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen. 

Zu Z 15 (§ 40 Abs. 4): 

Die laufendenden Verfahren sollen nach den neuen Bestimmungen weitergeführt werden. Nach den bis-
her geltenden Bestimmungen bewilligte Privatbegräbnisstätten sollen weiterhin als bewilligt gelten. 
Durch die Übergangsbestimmungen sollen historische Familien- und Kirchengruften auch weiterhin für 
Beisetzungen von Familien- und Ordensangehörigen erhalten bleiben.  
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MA 40-GR-26867/2018 

 

VORBLATT 

 

Ziele:  

 

Mit dieser Novelle soll die elektronische Übermittlung der Todesbescheinigung an den Magistrat 

ermöglicht werden. Zudem sollen die Voraussetzungen für die Bewilligung von Privatbegräbnisstätten 

einer Neuregelung zugeführt werden.  

 

Inhalt: 

- Schaffung der Möglichkeit der elektronischen Übermittlung der Todesbescheinigung an den 

Magistrat 

- Neuregelung der Voraussetzungen für die Errichtung von Privatbegräbnisstätten  

 

Auswirkungen des Regelungsvorhabens: 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Für die Stadt Wien ergeben sich durch die Novelle keine finanziellen Auswirkungen. Auch für den Bund 

und andere Gebietskörperschaften entstehen keine Kosten. 

 

Wirtschaftspolitische Auswirkungen: 

 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Wien: 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und auf den Wirtschaftsstandort Wien sind durch diese Novelle 

nicht zu erwarten. 

 

Sonstige wirtschaftspolitische Auswirkungen: 

Auf die gegenständliche Novelle zurückzuführende wirtschaftspolitische Auswirkungen sind nicht zu 

erwarten. 
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  2 

Auswirkungen in umweltpolitischer, konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht: 

Auswirkungen in umweltpolitischer, konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht sind auf 

Grund der gegenständlichen Novelle nicht zu erwarten. 

 

Geschlechtsspezifische Auswirkungen: 

Keine 

 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Der Entwurf fällt nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union. 

 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 

Keine. 
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Textgegenüberstellung 

Gesetz, mit dem das Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz – WLBG geändert wird 

 

Geltende Fassung 

Inhaltsverzeichnis 

II. TEIL 

Bestattungswesen 

1. ABSCHNITT 

Bestattungsanlagen und Privatbegräbnisstätten 

§ 19   Allgemeine Bestimmungen 
§ 20   Arten von Bestattungsanlagen und Privatbegräbnisstätten 
… 
§ 24a Grundsätzlich Bestimmungen über Privatbegräbnisstätten 
§ 25   Privatbegräbnisstätten 
 
 

Todesbescheinigung 

§ 7. (1) Der Totenbeschauarzt hat unabhängig von bundesgesetzlichen 
Regelungen nach Abschluss der Totenbeschau die Todesbescheinigung 
auszustellen und deren Übermittlung in einem geschlossenen Kuvert an die 
zuständige Personenstandsbehörde zu veranlassen. 

(2) Die Todesbescheinigung hat Angaben zu enthalten, die erforderlich sind: 

1. für sanitätsbehördliche Belange; 

2. für die Durchführung der Bestattung; 

3. für statistische Zwecke; 

zumindest Vor- und Zuname, Titel, Geschlecht und Geburtsdatum des 
Verstorbenen, Ort und Zeitpunkt des Todes und die Todesursache. 

 

 

Vorgeschlagene Fassung 

Inhaltsverzeichnis 

II. TEIL 

Bestattungswesen 

1. ABSCHNITT 

Bestattungsanlagen und Privatbegräbnisstätten 

§ 19   Allgemeine Bestimmungen 
§ 20   Arten von Bestattungsanlagen 
… 

§ 24a Privatbegräbnisstätten zur Bestattung von Leichen 

§ 25   Privatbegräbnisstätten zur Bestattung von Leichenasche 

 

Todesbescheinigung 

§ 7. (1) Der Totenbeschauarzt hat unabhängig von bundesgesetzlichen 
Regelungen nach Abschluss der Totenbeschau die Todesbescheinigung in deutlich 
lesbarer Form auszustellen und dem Magistrat auf elektronischem Wege zu 
übermitteln. 

(2) Liegen die technischen Möglichkeiten einer elektronischen Übermittlung nicht 
vor, hat der Totenbeschauarzt die postalische Übermittlung der 
Todesbescheinigung an den Magistrat in 2-facher Ausfertigung in einem 
geschlossenen Kuvert zu veranlassen. 

(3) Bei Vorlage einer Beauftragung zur Bestattung der verstorbenen Person hat 
der Totenbeschauarzt, unbeschadet der Abs. 1 und 2, dem beauftragten 
Bestattungsunternehmen eine Ausfertigung der Todesbescheinigung auszufolgen 
oder die Ausfolgung zu veranlassen. In dringenden Fällen kann der 
Totenbeschauarzt auch Angehörigen der verstorbenen Person eine weitere 

12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totenbeschauprotokoll 

§ 8. (1) Der Magistrat hat die Stammdaten des Verstorbenen (Vor- und Zuname, 
Titel, Geschlecht und Geburtsdatum), Vor- und Zuname des Totenbeschauarztes 
und die sonstigen, vom Totenbeschauarzt nach § 4 Abs. 1 bei seiner Tätigkeit 
festgestellten maßgeblichen Umstände in fortlaufender Reihenfolge in einem 
Totenbeschauprotokoll festzuhalten. 

(2) bis (4) … 

 

 

Arten von Bestattungsanlagen und Privatbegräbnisstätten 

§ 20. (1) Leichen sind zu bestatten in Bestattungsanlagen oder 
Privatbegräbnisstätten. 

(2) Bestattungsanlagen sind: 

1. Friedhöfe zur Bestattung von Leichen, Leichenteilen, nicht lebendgeborenen 
Leibesfrüchten durch Totgeburt oder Fehlgeburt, Gebeinen und Skeletten, 
abgetrennten menschlichen Körperteilen von lebenden Personen, deren hygienisch 
einwandfreie Beseitigung oder Aufbewahrung nicht auf andere Art gewährleistet 
ist, und Leichenasche; 

2. Urnenhaine zur ausschließlichen Bestattung von Leichenasche. 

Ausfertigung der Todesbescheinigung ausfolgen oder die Ausfolgung veranlassen. 

(4) Die Todesbescheinigung hat Angaben zu enthalten, die erforderlich sind: 

1. für sanitätsbehördliche Belange; 

2. für die Durchführung der Bestattung; 

3. für statistische Zwecke; 

zumindest Vor- und Familienname, Titel, Geschlecht und Geburtsdatum des 
Verstorbenen, Ort und Zeitpunkt des Todes und die Todesursache. 

(5) Der Magistrat hat sicherzustellen, dass die übermittelten Daten gemäß Abs. 1 
und 2 mit den nach bundesgesetzlichen Regelungen der Personenstandsbehörde 
übermittelten personenstandsrechtlichen Daten konsistent sind. 

 

Totenbeschauprotokoll 

§ 8. (1) Der Magistrat hat die Stammdaten des Verstorbenen (Vor- und Zuname, 
Titel, Geschlecht und Geburtsdatum), Vor- und Zuname des Totenbeschauarztes 
und die sonstigen, vom Totenbeschauarzt nach § 4 Abs. 1 bei seiner Tätigkeit 
festgestellten maßgeblichen Umstände in fortlaufender Reihenfolge in einem 
Totenbeschauprotokoll festzuhalten. Das Totenbeschauprotokoll kann nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten auch elektronisch geführt werden. 

(2) bis (4) … 

 

Arten von Bestattungsanlagen 

§ 20. (1) Leichen sind zu bestatten in Bestattungsanlagen oder 
Privatbegräbnisstätten. 

(2) Bestattungsanlagen sind: 

1. Friedhöfe zur Bestattung von Leichen, Leichenteilen, nicht lebendgeborenen 
Leibesfrüchten durch Totgeburt oder Fehlgeburt, Gebeinen und Skeletten, 
abgetrennten menschlichen Körperteilen von lebenden Personen, deren hygienisch 
einwandfreie Beseitigung oder Aufbewahrung nicht auf andere Art gewährleistet 
ist, und Leichenasche; 

2. Urnenhaine zur ausschließlichen Bestattung von Leichenasche. 
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(3) Privatbegräbnisstätten dienen der Bestattung von Leichen oder Leichenasche 
eines bestimmten Personenkreises wie Familien (einschließlich eingetragene 
Partnerinnen oder Partner) oder Ordensgemeinschaften. 

(4) Eine Bestattungsanlage ist öffentlich und muss von allen Personen unter den 
gleichen Bedingungen betreten werden können. 

(5) Krematorien zur Feuerbestattung sind Bestandteile von Bestattungsanlagen 
und dürfen nur in diesen errichtet werden. 

(6) Bestattungsanlagen oder Privatbegräbnisstätten für Leichen in Gebäuden, die 
zum dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Personen bestimmt sind, 
sind nur zulässig, wenn die Bestattungsanlagen oder Privatbegräbnisstätten 
baulich von den Räumen, die zum dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt 
von Personen bestimmt sind, getrennt und gesondert zugänglich sind. 

 

Grundsätzliche Bestimmungen über Privatbegräbnisstätten 

§ 24a. (1) Eine Privatbegräbnisstätte zur Bestattung von Leichen darf nur als 
gemauerte Grabstelle (Gruft) errichtet werden. 

(2) Durch die Genehmigung mehrerer Privatbegräbnisstätten darf nicht das äußere 
Erscheinungsbild einer Bestattungsanlage entstehen. Dabei sind die bereits 
genehmigte Anzahl, die Nähe zueinander und das Umfeld der 
Privatbegräbnisstätten zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Eine Bestattungsanlage ist öffentlich und muss von allen Personen unter den 
gleichen Bedingungen betreten werden können. 

(4) Krematorien zur Feuerbestattung sind Bestandteile von Bestattungsanlagen 
und dürfen nur in diesen errichtet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatbegräbnisstätten zur Bestattung von Leichen 

§ 24a. (1) Eine Privatbegräbnisstätte zur Bestattung von Leichen außerhalb einer 
Bestattungsanlage darf nur als gemauerte Grabstelle (Gruft oder Krypta) errichtet 
werden. 

(2) Privatbegräbnisstätten dienen der Bestattung von Leichen eines bestimmten 
Personenkreises, nämlich Familien (einschließlich eingetragene Partnerinnen 
oder Partner) oder gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften 
(einschließlich ihrer Ordensgemeinschaften). 

(3) Der Magistrat hat die Errichtung einer Privatbegräbnisstätte gemäß Abs. 1 
und 2 auf Antrag eines Familienmitgliedes oder eines Vertreters einer gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft (einschließlich ihrer 
Ordensgemeinschaften) unter nachstehenden Voraussetzungen zu bewilligen: 

 1. Zustimmung der Grundeigentümer, 

 2. es dürfen keine öffentlichen Interessen entgegenstehen, 

 3. bei Errichtung einer Privatbegräbnisstätte für Familienangehörige muss 
die Zustimmung sämtlicher Eigentümer (Miteigentümer) der an die 
Liegenschaft angrenzenden Liegenschaften vorliegen und  

 4. Zugehörigkeit zum bestimmten Personenkreis gemäß Abs. 2. 

(4) Dem Antrag auf Errichtung einer Privatbegräbnisstätte gemäß Abs. 1 und 2 
sind folgende Unterlagen anzuschließen: 
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 1. maßstabgerechte Pläne der Privatbegräbnisstätte mit Einzeichnung der 
Grabstellen oder Grabnischen, 

 2. Baubeschreibung, 

 3. Zustimmungserklärung der Grundeigentümer, 

 4. bei Errichtung einer Privatbegräbnisstätte für Familienangehörige die 
Zustimmungserklärung sämtlicher Eigentümer und Miteigentümer der 
an die Liegenschaft angrenzenden Liegenschaften und 

 5. Angaben über die Zugehörigkeit zum bestimmten Personenkreis gemäß 
Abs. 2. 

(5) Die Bewilligung gemäß Abs. 3 ist unter entsprechenden Auflagen und 
Bedingungen zu erteilen, wenn dies zur Hintanhaltung von Gefahren für die 
Gesundheit und zur Wahrung der Pietät erforderlich ist. 

(6) Jede Bestattung einer Leiche in einer nach Abs. 3 bewilligten 
Privatbegräbnisstätte bedarf der Bewilligung des Magistrats. 

(7) Dem Antrag auf Bewilligung der Bestattung gemäß Abs. 6 sind folgende 
Unterlagen anzuschließen: 

 1. Angaben über eine allfällige letzte Bestattung, 

 2. Angaben über allfällige bisherige Enterdigungen, 

 3. Angaben über allfällige bisherige Zusammenlegungen von Leichen oder 
Leichenresten, 

 4. Anzahl und Lage der freien Grabstellen bzw. Grabnischen, 

 5. Angaben über die Art des Sarges, 

 6. Tag und Tageszeit der Bestattung, 

 7. Nachweis der Eintragung des Sterbefalls nach den 
personenstandsrechtlichen Vorschriften, 

 8. im Falle einer für Familienangehörige errichteten bewilligten 
Privatbegräbnisstätte Nachweis der Zustimmung der verstorbenen 
Person bei Lebzeiten durch letztwillige Verfügung oder einvernehmliche 
Zustimmung der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen 
Partnerin oder des eingetragenen Partners, der Kinder und der Eltern 
und 

 9. Nachweise über die Zugehörigkeit zum bestimmten Personenkreis gemäß 
Abs. 2. 

(8) Der Magistrat hat die Bestattung binnen zwei Wochen ab Einlangen des 
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Privatbegräbnisstätten 

§ 25. (1) Der Rechtsträger einer Privatbegräbnisstätte hat dem Magistrat: 

1. die beabsichtigte Errichtung oder wesentliche Änderung einer 
Privatbegräbnisstätte spätestens einen Monat vor der beabsichtigten Maßnahme 
schriftlich anzuzeigen, 

2. die beabsichtigte Bestattung einer Leiche oder Leichenasche in einer 
Privatbegräbnisstätte spätestens eine Woche vor der beabsichtigten Maßnahme 
schriftlich anzuzeigen. 

(2) Der Anzeige nach Abs. 1 Z 1 ist anzuschließen: 

1. maßstabgerechte Pläne der Privatbegräbnisstätte, 

2. Baubeschreibung, 

3. Betriebsbeschreibung, 

4. Zustimmung des Grundeigentümers, 

5. Angaben über den bestimmten Personenkreis gemäß § 20 Abs. 3 wie Familien 
(einschließlich eingetragene Partnerinnen oder Partner) oder 
Ordensgemeinschaften. 

(3) Der Anzeige nach Abs. 1 Z 2 ist anzuschließen: 

1. Angaben über eine allfällige letzte Bestattung, 

2. Angaben über allfällige bisherige Enterdigungen, 

3. Angaben über allfällige bisherige Zusammenlegungen von Leichen oder 

Antrages und der vollständigen Unterlagen unter Vorschreibung von Auflagen, 
soweit diese nach gesundheitlichen, sittlichen, technischen oder 
sicherheitstechnischen Anforderungen unbedingt notwendig sind, zu bewilligen. 

(9) Bis zur Bewilligung der Bestattung in einer Privatbegräbnisstätte ist die 
Leiche in der Leichenkammer einer Bestattungsanlage unterzubringen. Wird die 
Bewilligung der Bestattung in einer Privatbegräbnisstätte nicht erteilt, ist die 
Leiche unverzüglich in einer Bestattungsanlage zu bestatten. 

(10) Durch die Bewilligung mehrerer Privatbegräbnisstätten darf nicht das äußere 
Erscheinungsbild einer Bestattungsanlage entstehen. Dabei sind die bereits 
genehmigte Anzahl, die Nähe zueinander und das Umfeld der 
Privatbegräbnisstätten zu berücksichtigen.  

 

Privatbegräbnisstätten zur Bestattung von Leichenasche 

§ 25. (1) Der Magistrat hat auf Antrag die Errichtung einer Privatbegräbnisstätte 
zur Bestattung von Leichenasche eines Familienangehörigen (einschließlich 
eingetragene Partnerinnen oder Partner) außerhalb einer Bestattungsanlage 
unter nachstehenden Voraussetzungen zu bewilligen: 

1. Zustimmung der Grundeigentümer und  

2. es dürfen keine öffentlichen Interessen entgegenstehen. 

(2) Dem Antrag auf Errichtung einer Privatbegräbnisstätte sind folgende 
Unterlagen anzuschließen: 

1. maßstabgerechte Pläne der Privatbegräbnisstätte mit Einzeichnung der 
Urnengrabstelle, 

2. Zustimmungserklärung der Grundeigentümer, 

3. Angaben über die Familienzugehörigkeit (einschließlich eingetragene 
Partnerinnen oder Partner) der beabsichtigten Beisetzung. 

(3) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 ist unter entsprechenden Auflagen und 
Bedingungen zu erteilen, wenn dies zur Wahrung der Pietät erforderlich ist. 

(4) Jede Bestattung von Leichenasche in einer nach Abs. 1 bewilligten 
Privatbegräbnisstätte bedarf der Bewilligung des Magistrats.  

(5) Dem Antrag auf Bewilligung der Bestattung gemäß Abs. 4 sind folgende 
Unterlagen anzuschließen: 

1. Nachweis der Eintragung des Sterbefalls nach den personenstandsrechtlichen 
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Leichenresten, 

4. Anzahl der freien Grabstellen bzw. Grabnischen oder Urnennischen, 

5. Lage der freien Grabstellen bzw. Grabnischen oder Urnennischen, 

6. Angaben über die Art des Sarges bei Bestattung von Leichen oder 
Leichenresten, 

7. Tag und Tageszeit der Bestattung, 

8. Nachweis der Eintragung des Sterbefalls nach den personenstandsrechtlichen 
Vorschriften, 

9. Angaben über die Zugehörigkeit zum bestimmten Personenkreis gemäß § 20 
Abs. 3 wie Familien (einschließlich eingetragene Partnerinnen oder Partner) oder 
Ordensgemeinschaften, 

10. Nachweis der Zustimmung der verstorbenen Person bei Lebzeiten durch 
letztwillige Verfügung oder einvernehmliche Zustimmung der Ehegattin oder des 
Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners, der 
Kinder und der Eltern. 

(4) Legt der Rechtsträger der Privatbegräbnisstätte die erforderlichen Unterlagen 
nicht vor, kann der Magistrat die angezeigte Maßnahme nach fruchtlosem Ablauf 
einer vom Magistrat gesetzten angemessenen Frist untersagen. 

(5) Der Magistrat hat die angezeigte Maßnahme nach Abs. 1 Z 1 binnen eines 
Monats und die angezeigte Maßnahme nach Abs. 1 Z 2 binnen einer Woche ab 
Einlangen der Anzeige und der vollständigen Unterlagen zu untersagen, wenn 
gesundheitliche, technische oder sicherheitstechnische Bedenken bei 
Durchführung der Maßnahme bestehen oder wenn die Maßnahme gegen den 
öffentlichen Anstand oder gegen die guten Sitten verstoßt. 

(6) Untersagt der Magistrat nicht binnen eines Monats ab Einlangen der Anzeige 
und der vollständigen Unterlagen nach Abs. 1 Z 1 oder nicht binnen einer Woche 
ab Einlangen der Anzeige nach Abs. 1 Z 2 und der vollständigen Unterlagen die 
angezeigte Maßnahme oder erklärt der Magistrat schriftlich schon vor Ablauf der 
Frist, dass die angezeigte Maßnahme nicht untersagt wird, darf die Maßnahme 
vorgenommen werden. 

(7) Der Magistrat hat die angezeigte Maßnahme nach Abs. 1 Z 1 binnen eines 
Monats und die angezeigte Maßnahme nach Abs. 1 Z 2 binnen einer Woche ab 
Einlangen der Anzeige und der vollständigen Unterlagen unter Vorschreibung 
von Aufträgen im erforderlichen Ausmaß, die nach gesundheitlichen, technischen 

Vorschriften, 

2. Angaben über die Familienzugehörigkeit (einschließlich eingetragene 
Partnerinnen oder Partner), 

3. Nachweis der Zustimmung der verstorbenen Person bei Lebzeiten durch 
letztwillige Verfügung oder einvernehmliche Zustimmung der Ehegattin oder des 
Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners, der 
Kinder und der Eltern, 

4. Tag und Tageszeit der Bestattung. 

(6) Der Magistrat hat die Bestattung der Leichenasche binnen zwei Wochen ab 
Einlangen des Antrages und der vollständigen Unterlagen unter Vorschreibung 
von Auflagen, soweit diese nach sittlichen, technischen oder 
sicherheitstechnischen Anforderungen unbedingt notwendig sind, zu bewilligen.  

(7) Bis zur Bewilligung der Bestattung in einer Privatbegräbnisstätte ist die 
Leichenasche in einer Bestattungsanlage unterzubringen. Wird die Bewilligung 
der Bestattung in einer Privatbegräbnisstätte nicht erteilt, ist die Leichenasche 
unverzüglich in einer Bestattungsanlage zu bestatten. 

(8) Durch die Bewilligung mehrerer Privatbegräbnisstätten darf nicht das äußere 
Erscheinungsbild einer Bestattungsanlage entstehen. Dabei sind die bereits 
genehmigte Anzahl, die Nähe zueinander und das Umfeld der 
Privatbegräbnisstätten zu berücksichtigen. 
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oder sicherheitstechnischen Anforderungen unbedingt notwendig sind, zu 
genehmigen. 

(8) Bis zur Genehmigung der Bestattung in einer Privatbegräbnisstätte ist die 
Leiche in einer Leichenkammer einer Bestattungsanlage oder die Leichenasche in 
einer Bestattungsanlage unterzubringen. Im Fall der Verweigerung der Bestattung 
in einer Privatbegräbnisstätte ist die Leiche oder Leichenasche unverzüglich in 
einer Bestattungsanlage zu bestatten. 

 

Aufbewahrung von Urnen 

§ 25a. (1) und (2) … 

(3) Der Magistrat hat die Aufbahrung einer Urne binnen zwei Wochen ab 
Einlangen des Antrages und der vollständigen Unterlagen unter Vorschreibung 
von Auflagen im erforderlichen Ausmaß, die nach gesundheitlichen, sittlichen, 
technischen oder sicherheitstechnischen Anforderungen unbedingt notwendig 
sind, zu bewilligen, wenn glaubhaft gemacht wurde, dass die Voraussetzungen 
nach Abs. 1 Z 3 und 4 erfüllt sind. Durch mehrere Genehmigungen darf nicht das 
äußere Erscheinungsbild einer Bestattungsanlage entstehen. 

(4) bis (6) … 

2. ABSCHNITT 

Bestattungsarten 

Voraussetzungen 

§ 28. (1) Die Erd- oder Feuerbestattung (Einäscherung) einer Leiche in einer 
Bestattungsanlage ist nur zulässig, wenn Folgendes vorliegt: 

 1. Todesbescheinigung, 

 2. Nachweis der nach den personenstandsrechtlichen Vorschriften erfolgten 
Beurkundung des Sterbefalls. 

(2) Für die Bestattungsart ist eine letztwillige Verfügung oder sonstige 
Willenserklärung der verstorbenen Person maßgebend. Hat die verstorbene Person 
über die Bestattungsart nicht verfügt, so obliegt die Entscheidung über die 
Bestattungsart der Person, die die Bestattung beauftragt hat. 

(3) Abs. 2 gilt nicht für Leichen nach §§ 19 Abs. 6 und 30 Abs. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Aufbewahrung von Urnen 

§ 25a. (1) und (2) … 

(3) Der Magistrat hat die Aufbewahrung einer Urne binnen zwei Wochen ab 
Einlangen des Antrages und der vollständigen Unterlagen unter Vorschreibung 
von Auflagen im erforderlichen Ausmaß, die nach gesundheitlichen, sittlichen, 
technischen oder sicherheitstechnischen Anforderungen unbedingt notwendig 
sind, zu bewilligen, wenn glaubhaft gemacht wurde, dass die Voraussetzungen 
nach Abs. 1 Z 3 und 4 erfüllt sind. Durch mehrere Genehmigungen darf nicht das 
äußere Erscheinungsbild einer Bestattungsanlage entstehen. 

(4) bis (6) … 

2. ABSCHNITT 

Bestattungsarten 

Voraussetzungen 

§ 28. (1) Die Erd- oder Feuerbestattung (Einäscherung) einer Leiche in einer 
Bestattungsanlage ist nur zulässig, wenn Folgendes vorliegt: 

 1. Todesbescheinigung, 

 2. Nachweis der nach den personenstandsrechtlichen Vorschriften erfolgten 
Beurkundung des Sterbefalls. 

(2) Für die Bestattungsart ist eine letztwillige Verfügung oder sonstige 
Willenserklärung der verstorbenen Person maßgebend. Hat die verstorbene Person 
über die Bestattungsart nicht verfügt, so obliegt die Entscheidung über die 
Bestattungsart der Person, die die Bestattung beauftragt hat. 

(3) Abs. 2 gilt nicht für Leichen nach §§ 19 Abs. 6 und 30 Abs. 2. 
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Durchführung der Feuerbestattung/Kremierung 

§ 30. (1) bis (3) … 

(4) In einer Einäscherungskammer darf jeweils nur eine Leiche eingeäschert 
werden. Die Leichenasche jeder Leiche ist nach der Einäscherung in ein 
geeignetes Behältnis zu geben. Das Behältnis ist zu verschließen und mit dem 
Vor- und Zunamen, dem Geburtsdatum des Verstorbenen und dem 
Einäscherungstag zu bezeichnen. 

 

(5) und (6) …  

(7) Die Versendung oder Ausfolgung der Urne darf nur an eine Betreiberin oder 
einen Betreiber einer Bestattungsanlage, ein befugtes Bestattungsunternehmen 
oder eine Person, die eine Bewilligung nach §§ 25 oder 25a vorweisen kann, 
erfolgen.  

 

 

 

 

Strafbestimmungen 

§ 36. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern keine gerichtlich strafbare 
Handlung vorliegt, wer: 

1. den Vorschriften betreffend die Anzeigepflicht eines Todesfalls nach § 2 
zuwiderhandelt; 

2. die Auskunftspflicht nach § 5 Abs. 1 verletzt, den Anordnungen der 
Totenbeschauärztin oder des Totenbeschauarztes keine Folge leistet oder sonstige 
Handlungen setzt, durch welche die Vornahme der Totenbeschau erschwert oder 
verhindert wird; 

3. die räumliche Lage einer Leiche entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 4 
verändert; 

(4) Abs. 1 gilt nicht für von der Totenbeschau ausgenommene Leichen gemäß § 1 
Abs. 5. 

 

Durchführung der Feuerbestattung/Kremierung 

§ 30. (1) bis (3) … 

(4) In einer Einäscherungskammer darf jeweils nur eine Leiche eingeäschert 
werden. Die Leichenasche jeder Leiche ist nach der Einäscherung in ein 
geeignetes Behältnis zu geben. Das Behältnis ist zu verschließen und mit dem 
Vor- und Zunamen, dem Geburtsdatum des Verstorbenen und dem 
Einäscherungstag zu bezeichnen. Fehl- und Totgeburten können auch gesammelt 
eingeäschert werden. In diesem Fall kann die Bezeichnung des Behältnisses 
entfallen. 

(5) und (6) …  

(7) Die Versendung oder Ausfolgung der Urne darf nur an eine Betreiberin oder 
einen Betreiber einer Bestattungsanlage, ein befugtes Bestattungsunternehmen 
oder eine Person, die eine Bewilligung nach §§ 25 oder 25a vorweisen kann, 
erfolgen. Das Bestattungsunternehmen darf die Urne nur an ein anderes 
Bestattungsunternehmen oder den Betreiber einer Bestattungsanlage ausfolgen 
oder versenden bzw. einer Person ausfolgen, die eine Bewilligung gemäß § 25 
oder § 25a vorweisen kann.  

 

Strafbestimmungen 

§ 36. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern keine gerichtlich strafbare 
Handlung vorliegt, wer: 

1. den Vorschriften betreffend die Anzeigepflicht eines Todesfalls nach § 2 
zuwiderhandelt; 

2. die Auskunftspflicht nach § 5 Abs. 1 verletzt, den Anordnungen der 
Totenbeschauärztin oder des Totenbeschauarztes keine Folge leistet oder sonstige 
Handlungen setzt, durch welche die Vornahme der Totenbeschau erschwert oder 
verhindert wird; 

3. die räumliche Lage einer Leiche entgegen den Bestimmungen des § 5 Abs. 4 
verändert; 

4. entgegen den Bestimmungen des § 13 eine Privatobduktion vornimmt; 

19



4. entgegen den Bestimmungen des § 13 eine Privatobduktion vornimmt; 

5. Leichentransporte entgegen den Bestimmungen der §§ 14, 15, 16 oder 17 
vornimmt oder nicht anzeigt; 

6. die Enterdigung einer Leiche ohne die erforderliche Bewilligung gemäß § 18 
Abs. 1 oder ohne die erforderliche Anzeige gemäß § 18 Abs. 3 vornimmt oder den 
im diesbezüglichen Bewilligungsbescheid enthaltenen Auflagen oder bei 
anzeigepflichtigen Enterdigungen den Aufträgen zuwiderhandelt; 

7. eine Bestattungsanlage oder Privatbegräbnisstätte ohne die erforderliche 
Anzeige errichtet, wesentlich ändert oder betreibt oder den diesbezüglichen 
Aufträgen zuwiderhandelt; 

8. eine Bestattungsanlage ohne vorherige Anzeige an den Magistrat sperrt oder 
trotz Sperre durch den Magistrat weiter betreibt; 

9. eine Bestattungsanlage oder Privatbegräbnisstätte ohne vorherige Anzeige an 
den Magistrat auflässt; 

10. eine Leiche dauernd außerhalb einer Bestattungsanlage oder 
Privatbegräbnisstätte verwahrt oder Leichenasche ohne die erforderliche 
Bewilligung nach § 25a dauernd außerhalb einer Bestattungsanlage oder 
Privatbegräbnisstätte verwahrt; 

11. die ordnungsgemäße Entsorgung eines Sarges gemäß § 31 unterlässt; 

12. den Vorschriften gemäß §§ 10 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 4, 22, 26 Abs. 2, 29, 30 
Abs. 1, 4 und 5, 32, 33 oder 34 zuwiderhandelt; 

13. den Bestimmungen der Verordnung nach § 9 zuwiderhandelt. 

(2) … 

 

Vollziehung und Übergangsbestimmungen 

§ 40. (1) §§ 1 bis 10 mit Ausnahme von § 6 Abs. 5, § 19 Abs. 6 und § 21 sind im 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu vollziehen. 

(2) Bewilligungen, die auf Grund des Gesetzes über die Regelung des Leichen- 
und Bestattungswesens (Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz), LGBl. für Wien 
Nr. 31/1970, erteilt wurden, bleiben bestehen und gelten als Bewilligungen nach 
diesem Gesetz. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auch auf solche 
Bewilligungen Anwendung. Leichenkammern, die zur Erfüllung dieses Gesetzes 
von der Stadt Wien oder in ihrem Auftrag betrieben werden und die zum 

5. Leichentransporte entgegen den Bestimmungen der §§ 14, 15, 16 oder 17 
vornimmt oder nicht anzeigt; 

6. die Enterdigung einer Leiche ohne die erforderliche Bewilligung gemäß § 18 
Abs. 1 oder ohne die erforderliche Anzeige gemäß § 18 Abs. 3 vornimmt oder den 
im diesbezüglichen Bewilligungsbescheid enthaltenen Auflagen oder bei 
anzeigepflichtigen Enterdigungen den Aufträgen zuwiderhandelt; 

7. eine Bestattungsanlage ohne die erforderliche Anzeige errichtet, wesentlich 
ändert oder betreibt oder den diesbezüglichen Aufträgen zuwiderhandelt; 

7a. eine Privatbegräbnisstätte ohne die erforderliche Bewilligung gemäß §§ 24a 
oder 25 errichtet oder betreibt oder den diesbezüglichen Aufträgen 
zuwiderhandelt; 

8. eine Bestattungsanlage ohne vorherige Anzeige an den Magistrat sperrt oder 
trotz Sperre durch den Magistrat weiter betreibt; 

9. eine Bestattungsanlage oder Privatbegräbnisstätte ohne vorherige Anzeige an 
den Magistrat auflässt; 

10. eine Leiche dauernd außerhalb einer Bestattungsanlage oder 
Privatbegräbnisstätte verwahrt oder Leichenasche ohne die erforderliche 
Bewilligung nach § 25a dauernd außerhalb einer Bestattungsanlage oder 
Privatbegräbnisstätte verwahrt; 

11. die ordnungsgemäße Entsorgung eines Sarges gemäß § 31 unterlässt; 

12. den Vorschriften gemäß §§ 10 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 4, 22, 26 Abs. 2, 29, 30 
Abs. 1, 4 und 5, 32, 33 oder 34 zuwiderhandelt; 

13. den Bestimmungen der Verordnung nach § 9 zuwiderhandelt. 

(2) … 

 

Vollziehung und Übergangsbestimmungen 

§ 40. (1) §§ 1 bis 10 mit Ausnahme von § 6 Abs. 5, § 19 Abs. 6 und § 21 sind im 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu vollziehen. 

(2) Bewilligungen, die auf Grund des Gesetzes über die Regelung des Leichen- 
und Bestattungswesens (Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz), LGBl. für Wien 
Nr. 31/1970, erteilt wurden, bleiben bestehen und gelten als Bewilligungen nach 
diesem Gesetz. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auch auf solche 
Bewilligungen Anwendung. Leichenkammern, die zur Erfüllung dieses Gesetzes 
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Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Gesetzes, LGBl. für Wien Nr. 38/2004, bereits 
errichtet waren, dürfen abweichend von § 10 Abs. 1 zur Unterbringung von 
Leichen verwendet werden. 

(3) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes anhängigen 
Verfahren sind nach den Bestimmungen dieses Gesetzes fortzusetzen. 

 

von der Stadt Wien oder in ihrem Auftrag betrieben werden und die zum 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Gesetzes, LGBl. für Wien Nr. 38/2004, bereits 
errichtet waren, dürfen abweichend von § 10 Abs. 1 zur Unterbringung von 
Leichen verwendet werden. 

(3) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängigen Verfahren 
sind nach den Bestimmungen dieses Gesetzes fortzusetzen. 

(4) § 24a Abs. 6 bis 9 ist auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes LGBl. 
für Wien Nr. XX/2018 bestehende Privatbegräbnisstätten sinngemäß anzuwenden. 
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